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Aufnahme in die 
Städtebauförderung (2005)



Zeitliche Entwicklung

2004    2005       2006       2007        2008         2009         2010         2011         2012            …          2025

Förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets

Beauftragung GOS

Rahmenplan

Aufnahme in das 
Städtebauförderprogramm

Fortschreibung Rahmenplan

Aufhebung Sanierungssatzung

Erweiterung Sanierungsgebiet

VU Erweiterungsgebiet

Vorbereitende 
Untersuchung

Bau- und Ordnungsmaßnahmen



Vorbereitende Untersuchung



20 Jahre 
Städtebauförderung



20 Jahre Städtebauförderung



Verbindungsweg Mühleninsel/Rathausvorplatz mit 
Fußgängerbrücke und Aufzug



Ausbau und Umbau Paul-von-Schoenaich-
Straße/Rathausvorplatz/Kirchsteig



Umgestaltung Seepromenade mit Terrassen 1 + 2 BA.



Parkplatz Karpfenteich (ehem. Müllerwiese)



Park- und Stellplatzanlage



Neugestaltung Ahrensböker Straße



Sanierungsbedingte 
Wertsteigerung
• Die Stadt Reinfeld (H.) hat mithilfe des Landes 

Schleswig-Holstein und des Bundes insgesamt 
16,8 Millionen Euro in das Sanierungsgebiet 
investieren können. 

• Die sanierungsbedingten Bodenwertsteigerung für die 
Eigentümerinnen und Eigentümer betragen rund 
700.000 Euro

-> Dies entspricht rund 4% der getätigten Investitionen 



Abschlussbericht

www.sanierungsgebiet-reinfeld.de



Ausgleichsbetragswesen



Ausgleichsbetrag 
geregelt in § 154 Baugesetzbuch:

§ 154 Abs. 2 BauGB:

„Die durch die Sanierung bedingte Erhöhung des Bodenwerts des 
Grundstücks besteht aus dem Unterschied zwischen dem 
Bodenwert, der sich für das Grundstück ergeben würde, wenn eine 
Sanierung weder beabsichtigt noch durchgeführt worden wäre 
(Anfangswert), und dem Bodenwert, der sich für das Grundstück 
durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiets ergibt (Endwert)“.



Rechtliche Neuordnung
Rechtliche Neuordnung:

Bebauungsplan Nr. 36 – Gebiet 
Claudiushof

Bebauungsplan Nr. 39 – Gebiet 
westliche Innenstadt

Bebauungsplan Nr. 40 – Gebiet südliche 
Paul-von-Schoenaich-Straße und 
Bahnhofstraße



Tatsächliche Neuordnung

• Umgestaltung Seepromenade mit 
Terrasse (1. + 2. Bauabschnitt)

• M.-Claudius-Str./P.-v.-Schoenaich-
Str./Rathausvorplatz/Kirchsteig

• Paul-von-Schoenaich-Straße 
2. Bauabschnitt

• Bahnhofstraße/Neuhöfer Straße

• Rundwanderweg Herrenteich

• Abbruch Kiosk Marktstraße

• Fußgängerbrücke Karpfenplatz 

      (ehem. Müllerwiese)

• Parkplatz Karpfenplatz
(ehem. Müllerwiese) 

• Ausbau und Gestaltung Jungfernstieg

• Park- und Stellplatzanlage Rathaus

• „Teichquartier“ öffentliche Grünanlage 
mit Bootssteg

• Modernisierung Matthias-Claudius-
Straße 7

• Modernisierung Paul-von-Schoenaich 
Straße 16

• WC Gebäude Müllerwiese

Tatsächliche Neuordnung:







Ausgleichsbetragswesen
Der Ausgleichsbetrag entspricht der 
sanierungsbedingten Erhöhung des 
Bodenwertes eines Grundstückes 

Differenz zwischen dem Anfangswert 
(keine Sanierung) und dem Endwert 
(rechtliche + tatsächliche Neuordnung)

WICHTIG: konjunkturelle Wertsteigerungen 
werden nicht mit eingerechnet!



Quelle: Häuserpreisindex für Deutschland bis 2024| Statista
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/70265/umfrage/haeuserpreisindex-in-deutschland-seit-2000/


Beispielhafter Auszug Endwertgutachten 
des Gutachterausschuss Kreis Stormarn



Ausgleichsbetragswesen

• Zur Ermittlung der sanierungsbedingten Wertsteigerungen sind 
unterschiedliche Verfahren möglich. Ein in der Praxis bewährtes und gerichtlich 
anerkanntes Verfahren ist die Beurteilung mithilfe des „Modell Niedersachsen“.

• Missstände und Maßnahmen werden in folgenden 4 Kategorien bewertet:
• Bebauung
• Struktur – Eigentumsverhältnisse, innere Erschließung
• Nutzung – Verdichtung, Gemengelage 
• Umfeld – Verkehr, Infrastruktur



Klassifikation städtebaulicher Missstände



Klassifikation städtebaulicher Maßnahmen





Ausblick



Nächste Schritte 

1. Informationsveranstaltung

2. Anhörungsschreiben

3. Individuelle Anhörungstermine
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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